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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1993

Norm

StGB §133 A

Rechtssatz

Ein Inhabersparbuch kann als selbständiger Wertträger Gegenstand der Veruntreuung sein. Hiebei kommt es lediglich

darauf an, daß die Sparurkunde im Zeitpunkt des Anvertrauens auf den Inhaber lautete, mag sie auch noch vor der

Zueignung durch Vereinbarung eines Losungswortes vinkuliert worden sein.
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